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82. Jahrgang Nr.25  Datum 30.04.2026 

 
 

Inhaltsverzeichnis: 
 

• Öffentliche Sitzung des Kreistags am Freitag, den 08.05.2026 um 9.00 Uhr 

• Öffentliche Zustellung für das Ausländeramt 

• Veröffentlichung für die Sparkasse 

• Zweckverband der Wasserversorgungsgruppe Sulzemoos-Arnbach; 
Amtliche Bekanntmachung der 1. Änderungssatzung der Verbandssatzung des 
Zweckverbandes der Wasserversorgungsgruppe Sulzemoos-Arnbach 

 
***************************************** 

 
Öffentliche Bekanntmachung 

 
Am Freitag, 08.05.2026, um 09:00 Uhr findet eine Sitzung statt. 
 

Gremium: Kreistag 
 

Ort: Landratsamt Dachau 
Raum: Großer Sitzungssaal 

 
 

Tagesor dnung  
 
 1.   Vereidigung der Kreistagsmitglieder der Wahlzeit 2026 bis 2032 
  
 2.   Besetzung des Kreistages - Niederlegung des Kreistagsmandats von Frau Brigitte 

Haschke 
  
 3.   Wahl des Stellvertreters bzw. der Stellvertreterin des Landrats 
  
 4.   Bestellung weiterer Stellvertreterinnen bzw. Stellvertreter des Landrats 
  
 5.   Festlegung der Modalitäten zur Besetzung des Kreistages und seiner Ausschüsse 
  

Die Sitzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 

 
Stefan Löwl 
Landrat 
 

****************************************** 
 

http://www.landratsamt-dachau.de/
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ÖFFENTLICHE ZUSTELLUNG  
 
 

Vollzug des Aufenthaltsgesetzes (AufenthG);  
 
Die ausländerrechtliche Verwarnung des Landratsamtes Dachau, Weiherweg 16,   
85221 Dachau vom 27.04.2026 Az. 31/129986 an  
  
Herrn  
Metush Ahmeti, geb: 21.04.1993  
unbekannten Aufenthalts  
 
letzte bekannte Anschrift:  
XK-4000 Lipjan, Ymer Ukshini 26  
 
wird hiermit gemäß Art. 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 des Bayerischen Verwaltungs- und  
Vollstreckungsgesetzes (VwZVG) öffentlich zugestellt und kann jeweils Montag bis Freitag  
während der allgemeinen Öffnungszeiten des Ausländeramtes beim Landratsamt Dachau,  
Münchner Str. 87b, 85221 Dachau, eingesehen werden.  
 
Der oben genannte Bescheid gilt zwei Wochen nach dem Tag der Bekanntmachung  
der Benachrichtigung über die öffentliche Zustellung als zugestellt, Art. 15 Abs. 2 Satz  
6 VwZVG. Ab dem Zeitpunkt der Zustellung beginnen Rechtsmittelfristen zu laufen,  
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können, Art. 15 Abs. 2 Satz 3 VwZVG.  
 
 
 

****************************************** 

 
 

Veröffentlichung für die Sparkasse Dachau 

 
Aufgebot eines verlorengegangenen Sparkassenbuches 
 
Das Sparkassenbuch Nr. 3408595530 lautend auf Gertrud Wolna, wohnhaft in  
91052 Erlangen, ist nicht mehr auffindbar.  
 
Der Inhaber des Sparkassenbuches wird aufgefordert, innerhalb von drei Monaten seine 
Rechte unter Vorlage des Sparkassenbuches anzumelden. Andernfalls werden wir das 
Sparkassenbuch für kraftlos erklären. 
 

Sparkasse Dachau 

 
 
 

****************************************** 
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Az. 20/050-2/2 
 

Zweckverband der Wasserversorgungsgruppe Sulzemoos-Arnbach 
 

Amtliche Bekanntmachung der 1. Änderungssatzung der Verbandssatzung des 
Zweckverbandes der Wasserversorgungsgruppe Sulzemoos-Arnbach 
 

I. 
1. Änderungssatzung der Verbandssatzung des Zweckverbandes der 

Wasserversorgungsgruppe Sulzemoos-Arnbach 
 
Aufgrund von Art. 5, 8 und 9 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) erlässt der 
Zweckverband der Wasserversorgungsgruppe Sulzemoos-Arnbach folgende Satzung zur 
Änderung der Verbandssatzung 
 

§ 1 Änderung  
 
Die Verbandssatzung vom 17. Dezember 2025 (bekannt gemacht im Amtsblatt Nr. 46 des 
Landkreises Dachau vom 23.12.2025), wird wie folgt geändert: 
 

§ 6 Absatz 2 erhält folgende Fassung: 
 

(2) Jedes Verbandsmitglied entsendet in die Verbandsversammlung mindestens einen 
Verbandsrat in der Person des Bürgermeisters. Die Zahl der weiteren Vertreter richtet sich 
nach der im Gebiet des Verbandsmitgliedes abgenommenen jährlichen Wassermenge, wobei 
je 90.000 m³ das Recht ergeben, einen weiteren Vertreter in die Verbandsversammlung zu 
entsenden. Die Berechnung wird alle sechs Jahre nach dem Durchschnitt der 
vorausgegangenen drei Jahre neu vorgenommen. Die Verbandsräte sollen ihren Wohnsitz im 
jeweiligen Verbandsgebiet haben.  
 

§ 2 Inkrafttreten 
 

Diese Änderungssatzung tritt am 01. Mai 2026 in Kraft.  
 

II. 
Die Änderungssatzung, sowie die Verbandssatzung liegen während des ganzen Jahres 
innerhalb der allgemeinen Geschäftsstunden beim Zweckverband der 
Wasserversorgungsgruppe Sulzemoos-Arnbach, Kirchstr. 3, 85254 Sulzemoos zur Einsicht 
bereit.  
 
Zweckverband der Wasserversorgungsgruppe Sulzemoos-Arnbach 
 

Sulzemoos, 28.04.2026 
 

gezeichnet 
Johannes Kneidl 
Verbandsvorsitzender 
 

****************************************** 

 
 LANDRATSAMT DACHAU 

Stefan Löwl 
Landrat 

 
 
Erscheinungshinweis / Bezugsbedingungen:  
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www.landratsamt-dachau.de veröffentlicht. Das dort eingestellte elektronische PDF/A-Dokument ist die amtlich verkündete 
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